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NONAM  

Schutzkonzept / Sicherheitsmassnahmen  

Anpassungen 13. September 2021 

 

Basierend auf den Empfehlungen des VMS (Verein Museen Schweiz) 

Die gesundheitspolitischen Massnahmen in Bezug auf Kultureinrichtungen werden von 

Schutzkonzepten begleitet. Ausgehend von den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit 

(BAG) und des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) im Bereich des 

Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz aktualisiert der VMS regelmässig das Grobkonzept für 

die Museumsbranche. Das jeweils aktualisierte Konzept dient als Grundlage für das 

Schutzkonzept, welches für das NONAM erarbeitet wurde und entsprechend angepasst wird. 

Das NONAM kommt damit der Forderung des VMS nach: 

Alle Museen müssen auf der Grundlage dieses Grobkonzepts sowie der Vorgaben des BAG und des 

SECO ein individuelles Schutzkonzept entwickeln, das ihre jeweiligen Besonderheiten (Gebäude, 

Personal) berücksichtigt. Die individuellen Schutzkonzepte müssen zudem den Massnahmen der 

Kantonsbehörden entsprechen.  
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Liebe Besucherinnen und Besucher  

Neu gilt auch in den Museen die COVID-Zertifikatspflicht (Art. 13). Auch der Zugang zum 

NONAM ist damit nur gegen Vorlage eines gültigen COVID-Zertifikats möglich. 

Covid-Zertifikat für geimpfte und genesene Personen aus der Schweiz 
sowie aus dem EU/EFTA/Schengen-Raum 

Bitte weisen Sie Ihr COVID-Zertifikat (lesbar mit der Zertifikat-App) bei Ihrer Ankunft am 

Empfang zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument mit Foto (Pass, Identitätskarte, 

Führerausweis, Aufenthaltsbewilligung, Studierendenausweis, SwissPass etc.) vor. Die 

Zertifikatspflicht gilt im ganzen Museum für Personen ab 16 Jahren.  

Covid-Zertifikat für geimpfte und genesene Personen aus Drittstaaten 
ausserhalb EU/EFTA/Schengen geimpft mit einem von der European Medicines Agency 

(EMA) zugelassenen Impfstoff (Pfizer, Moderna, Janssen/Johnson&Johnson, AstraZeneca und 
sämtliche Lizenzen wie Covishield, etc.) 

Bis zum 10. Oktober gelten für den Zutritt zu Innenräumen alle menschenlesbaren 

Impfausweise, in denen enthalten sind: Personeninformationen, Impfstoff, Impfland und 

Impfdatum in den Schweizer Landessprachen, Englisch oder Spanisch. 

Es handelt sich hierbei um eine Übergangslösung.  

 

Kontrolle Ihres Zertifikats am Empfang 

Bitte tragen Sie beim Eintritt ins Museum eine Maske. Ihr Zertifikat wird an der Kasse 

zusammen mit Ihrem Ausweisdokument geprüft. Mit Einführung der Zertifikatspflicht entfällt 

nach erfolgter Prüfung die Maskenpflicht in den Besucherbereichen inkl. Museumsshop. 

Handhygiene 

Zusätzlich zum üblichen Hygienematerial (Seife, Einweg-Papierhandtücher) steht den 

Museumsbesucher:innen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte desinfizieren Sie Ihre 

Hände – zu Ihrem eigenen und zum Schutz anderer Besucher:innen – insbesondere, wenn 

Sie Hands-on-Elemente oder andere Installationen nutzen möchten.  

Reinigung 

Die Reinigungsfrequenz im NONAM bleibt erhöht. Auch während den Öffnungszeiten sorgt 

das Personal für die Reinigung und Desinfektion von häufig angefassten Flächen wie 

Liftknöpfe, Türgriffe, Treppenhandlauf, Touchscreen, Hands-on-Materialien etc.  

Soziale Distanz 

Durch die Zertifikatspflicht entfallen die Vorgaben zur Einhaltung des Mindestabstands. Bitte 

nehmen Sie dennoch Rücksicht auf die Distanzbedürfnisse anderer Besucher:innen.  

Veranstaltungen  

Veranstaltungen wie Führungen, Workshops, Vernissagen, Lesungen, Konzerte u. a. können 

stattfinden. Die Vorlage des Zertifikats ist für alle Personen ab 16 Jahren obligatorisch. Für 

Kinder zwischen 12 und 16 Jahre gilt Maskenpflicht.  

https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-trcikll-bnkrsdju-h/
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Bei privaten Veranstaltungen in unseren Räumen ist der/die Mieter:in verantwortlich für die 

Umsetzung der Schutz- und Kontrollmassnahmen. Bei privaten Veranstaltungen während 

den Öffnungszeiten müssen alle Teilnehmenden ein Zertifikat vorweisen. 

Sollten personenbezogene Daten im Rahmen einer Veranstaltungen erhoben werden 

müssen, werden Sie frühzeitig über die Datenbearbeitung informiert. Die Daten werden zu 

keinen anderen Zwecken verwendet und nur dann aufbewahrt, wenn dies zur Sicherstellung 

der Zugangskontrolle erforderlich ist. Die Daten werden spätestens zwölf Stunden nach 

Abschluss der Veranstaltung vernichtet. 

 

Veranstaltungen für Schulklassen, Kindergarten- und Hortgruppen 

 

 Für Kinder ab 12 Jahren gilt im Museum generell Maskenpflicht. 

 Schulkinder unter 16 Jahren sind von der Zertifikatspflicht befreit.  

 

 Veranstaltungen mit einzelnen Schulgruppen ausserhalb der Öffnungszeiten: 

Die Zertifikatspflicht entfällt, wenn ein Workshop oder eine Führung für eine einzelne 

Klasse ausserhalb der Öffnungszeiten durchgeführt wird. Für Schüler:innen über 16 

Jahre gilt in diesem Fall Maskenpflicht. Begleitpersonen benötigen ein Zertifikat.  

 

 Veranstaltungen mit einzelnen Schulgruppen während der Öffnungszeiten: 

Alle Personen ab 16 Jahren müssen ein gültiges COVID-Zertifikat (mit amtlichem 

Ausweis) vorweisen 

 

 Veranstaltungen mit mehreren Gruppen / Schulklassen: 

Personen ab 16 Jahren müssen ein gültiges COVID-Zertifikat (mit amtlichem 

Ausweis) vorweisen; Der Atelierraum wird zu maximal zwei Dritteln genutzt.  

 

Museumsbereiche 

Shop / Empfang  

Bitte zahlen Sie, wann immer möglich, bargeldlos/kontaktlos per Kredit-/Bankkarte. 

Auch die kontaktlose Erfassung von Museumspass/Raiffeisenkarte ist möglich. 

 

Café, Pavillon, Museumshof 

Das Café-Sortiment kann an den Sitzplätzen im Museumsshop konsumiert werden. Mit der 

Zertifikatspflicht entfällt der bisherige Mindestabstand. Bitte nehmen Sie auch weiterhin 

Rücksicht auf die Distanzbedürfnisse anderer Besucher:innen.  

An den Tischen im Hof entfällt die Zertifikatspflicht. Es gelten die üblichen Abstandsregeln für 

den Aussenbereich. 

Ausstellungsbereiche 

Das Personal desinfiziert regelmässig Schaltknöpfe, Touch Screen, Türgriffe, Handlauf, 

Vitrinen und andere Flächen, die häufig angefasst werden. Einige Einrichtungen und 

Objekte, die üblicherweise berührt werden dürfen, bleiben jedoch weiterhin entfernt oder 

gesperrt (Bitte beachten Sie die Schilder und Markierungen). 
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Weitere Infos 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website, via Facebook und vor Ort über aktuelle 

Massnahmen und Anpassungen. 

Hinweis 

Die Zertifikatspflicht wurde vom Bundesrat beschlossen. Die Museen sind verpflichtet, diese 

Regel durchzusetzen. Das Empfangspersonal muss diese Entscheidung nicht begründen 

oder kommentieren. Bitte beachten Sie die allgemeinen Empfehlungen des BAG. 

 

Wir danken für Ihre Mithilfe!  

Ihr NONAM Team 

 

Ihre Ansprechperson für das Schutzkonzept  

Heidrun Löb, Leitende Kuratorin heidrun.loeb@zuerich.ch 
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